
Das Gremium fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1) Baubeschluss für die erforderlichen städtischen Straßenbaumaßnahmen. 

 
2) Zustimmung zur Vergabeermächtigung für die städtischen Arbeiten nach 

öffentlicher Ausschreibung und angemessenen Preisen.        
 


